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1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages  

 

Die Planung sieht vor, die vorhandenen Bebauungen und Funktionen im Geltungsbereich des 

0,96 ha großen B-Plans Nr. 1 der Gemeinde Schönbeck zu ordnen und weitere zulässige 

Nutzungen vorzusehen.  

 

Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5  BNatSchG eintreten.  

 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 
 

Falls die Möglichkeit der Auslösung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL 

und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche 

Ausnahme bzw. Befreiung zu prüfen.  

 

2. Rechtliche Grundlagen  

 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

 

Plangebiet 

SPA DE 2347-401 "Großes 
Landgrabental, Galenbecker und 
Putzarer See" 

FND 
"Birkenbruch bei 
Heinrichswalde" 

Naturpark NP 6 "Am Stettiner Haff“ 

GLB "Heuweiche" 

1,5 km östlich 
GGB DE 2448-302 
"Wald- und 
Kleingewässerland
schaft Brohmer 
Berge" 

LSG L30a "Brohmer Berge“ 

GBG DE 2348-301 und NSG 49 "Galenbecker See" 

NSG 38 
"Klepelsh
agen" 

SPA DE 
2448-401 
"Brohmer 
Berge“ 

FND Mst 54 
"Alter Reitplatz 
südlich von 
Rattey" 

FND " 
Sander bei 
Gehren" 

GLB 
"Niedermoo
rkomplex 
Brunnen- 
und 
Heinrichswi
ese" 

4 km westlich: GGB DE 
2447-301 „Eichhorster 
Wald“ Zielarten: 
Rotbauchunke, 
Fischotter und NSG 101 
„Eichhorst im 
Schönbecker Wald“. 

GLB Mst 2 "Oser 
zum Tal der 
Schönbäk, 
Sandberg, 
Fuchsberg und 
Feuchtwiese" 
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 „Begriffsbestimmungen“ Abs. 

2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „Streng 

geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 

 

Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 

Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 

Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 

des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 

Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall wenn:  

1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 

vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird  

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter 

Arten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  

3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt wird.  

Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 

ausgeschlossen.  

Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 

Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 

denen diese anfällig oder geschwächt sind.  

 
3. Lebensraumausstattung  

 

Das ca. 0,96 ha große Plangebiet liegt südlich von Rattey und etwa 50 m südlich des Rattey-

er Dammes, welcher als Kreisstraße 55 Schönbeck und Schönhausen miteinander verbindet. 

Es umfasst den Westteil eines historisch gewachsenen Guthausensembles einschließlich zu-

gehöriger Freiflächen. Das Plangebiet unterliegt den Immissionen der touristisch genutzten 

Gutsanlage, der umgebenden Wohnnutzung und der Dorfstraße. Das Plangebiet hat entspre-

chend seiner derzeitigen Funktion als Nebenanlage eines Schlosshotels mit hochwertig 

gestalteten öffentlich zugänglichen Freiflächen eine hohe Bedeutung für die Erholung.  
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Unmittelbar westlich der alleegesäumten mit Schotter befestigten Zufahrt steht ein Wirt-

schaftsgebäude, an welches sich eine ausgedehnte Zierrasenfläche anschließt, die durch eine 

mit Weinranken bestückte Feldsteinmauer im Westen begrenzt wird. Am Rand der Zier-

rasenfläche wachsen verschiedene junge Gehölze, die überwiegend nichtheimischen Ur-

sprungs sind. Ganz im Westen steht eine ca. 100 cm starke vitale Esche. Im Norden befindet 

sich eine aufwändig hergerichtete Freifläche mit verschiedenen Gestaltungselementen, wie 

einem Zierteich, einer Trockenmauer, einer Laube, mehreren Ziergehölzen sowie einer älte-

ren vitalen Esche und einem Weingarten. In Verlängerung des Wirtschaftsgebäudes befindet 

sich ein Grundstück mit einer Scheune, einer Zufahrt, 3 Birken, 1 Kiefer, 1 Esche, die alle in 

gutem Zustand sind. Entlang der Zufahrt stehen vitale 20 cm bis 30 cm starke Linden, welche 

als Allee nach §19 NatSchAG gesetzlich geschützt sind. 

 
Abb. 2: Biotoptypenbestand 

 

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus sickerwasserbestimmten 

Sanden. Das Plangebiet ist aufgrund menschlicher Nutzung durch Fremdstoffeinträge, 

Versiegelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. Das Plangebiet beinhaltet einen 

Zierteich. Das Grundwasser steht bei mehr als 10 m unter Flur an.  

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemäßigten Klimas, welches durch geringe Temperaturun-

terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch relativen Niederschlagsreichtum 

gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehölz-

bestand und die Siedlungsrandlage geprägt. Die Gehölze üben Sauerstoffproduktions-, Wind-

schutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftproduktions- und Frischluftabflussfunktio-

nen sind nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der Siedlungsrandlage vermutlich hoch. 
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4. Datengrundlage 

 

Bei den durchgeführten Begehungen am 15.04.20, 16.04.20 und 03.11.20 wurde das Gelände 

auf Eignung als Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die Gebäude, 

Bodenflächen und die Gehölze begutachtet um Hinweise auf mögliche Lebensstätten von 

Tierarten aufzufinden. Es wurden Begutachtungen der Gehölze zur Erfassung des 

Brutgeschehens und dahingehender Hinweise vorgenommen. Weiterhin wurde der 

Untersuchungsraum nach Sicht und mit Hilfe eines Feldstechers beobachtet, um die sich im 

Untersuchungsraum aufhaltenden Vögel zu registrieren und um den Grund ihres Aufenthaltes 

auf dem Gelände zu ermitteln. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls an den genannten 

Terminen. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google 

Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des 

Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV). 

 
5. Vorhabenbeschreibung 

Abb. 3: Planung  

 

Der B-Plan umfasst 0,96 ha und soll die Zulässigkeit eines Hotels und eines Weingutes mit 

folgenden Funktionen ermöglichen: 

• Weinherstellung, 

• Likör- und Sektherstellung 

• Brau- ,Gär- und Mälzereianlagen 

• Destillen und Brennereianlagen 

• Entalkoholisierungsanlagen 

• Jegliche Form der Herstellung von Getränken und Frucht-/ Gemüseprodukten, sowie 

deren Nebenprodukte (beispielsweise Kosmetika, Aromen, Tierfutter, Energieträger) 

• Lagerräume und -formen aller Art 

• Flaschen- und Anlagenreinigungsanlagen 
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• Weinkeller, Abfüll- und Verpackungsanlagen 

• Personalräume, Labors und Büros,  

• Hotel, 

• Verkaufs- und Gastronomieeinrichtungen, 

• Event und Tagungsräume 

• Wärme- und Stromproduktion, Ladeeinrichtungen. 

Der größte Teil der Fläche wird dem sonstigen Sondergebiet „Weingut“ mit einer GRZ von 0,6 

und zweigeschossiger Bebauung gewidmet. Die Zufahrt wird als Verkehrsfläche festgesetzt. 

Der aufwändig gestaltete Nordteil erhält die Zweckbestimmung Grünfläche. Weiterhin werden 

die vorhandenen Weinanbauflächen als Landwirtschaftsfläche und der Teich als Wasserfläche 

festgesetzt. Derzeit sind ca. 1.600 m² versiegelt. Die Planung lässt eine Versiegelung von bis 

zu ca. 6.526 m² zu. Im Norden des Plangebietes wurden 4 Birken, 1 Kiefer und eine Esche 

bereits gefällt. Im Westen können 9 dünnstämmige Ölweiden und eine Pappel beseitigt wer-

den. Im Bereich der Grünfläche wurden 3 dünnstämmige Ölweiden, 1 Weide und ein Amber-

baum mit je 15 cm Stammdurchmesser nicht zur Erhaltung festgesetzt. Gebäude werden nicht 

beseitigt. Von den Bäumen, die gefällt werden dürfen sind 3 geschützt. Am Wirtschaftsgebäu-

de wird die Dachhaut erneuert. Das vorhandene Asbestdach wird beseitigt. 

 

6. Relevanzprüfung 

 

Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 

der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen 

Vogelarten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste 

der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" 

des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 

22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der 

Lebensraumausstattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten 

selektiert. 

Das Plangebiet ist zu etwa 20% versiegelt und zu etwa 20 % teilversiegelt. Alle unversiegelten 

Flächen (ca. 60%) des Plangebietes werden intensiv gärtnerisch genutzt. Daher ist das 

Plangebiet trotz des anstehenden grabbaren Substrates als Lebensraum für Reptilien 

ungeeignet. Auch fehlen entsprechende Strukturen und Offenstellen. Aus dem Zierteich und 

dem Kleingewässer südlich des Plangebietes könnten dort ggf. laichende Amphibien in und 

über die Freiflächen wandern und diese als Überwinterungs- oder Transferraum nutzen. Aus 

oben genannten Gründen sind auch für diese Artengruppe keine guten Bedingungen 

vorhanden. Die Eschen, Birken und die Linden sowie die Strauchstrukturen bieten 

gehölzbewohnenden Vogelarten Bruthabitate. Höhlen wurden nicht festgestellt. Für 

Bodenbrüter ist das Plangebiet nicht geeignet. Die Gebäude bieten 

Sommerquartiersmöglichkeiten für Fledermäuse und Habitate für Gebäudebrüter. Als 

Lebensraum für die Arten der Gruppen Weichtiere, Fische, Libellen, Falter, Käfer, Fischotter, 

Biber ist das Plangebiet aufgrund fehlender Strukturen ungeeignet. 
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Abb. 4: Gewässernetz im Umfeld (Quelle © LAIV – MV) 

 
 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2447-2 wurden 2014 ein Weißstorchhorst, 

zwischen 2007 bis 2015 ein Seeadlerhorst, zwischen 2007 bis 2015 ein Schreiadlerhorst sowie 

zwischen 2008 und 2016 vier besetzte Brutplätze vom Kranich registriert. Fischotter-, Biber- 

und Eremitenvorkommen sind nicht verzeichnet. Alle o.g. vorkommenden Arten halten 

gegenüber dem Menschen gewisse Fluchtdistanzen ein. Die vorhandene Bebauung und 

Nutzung führt zum ständigen Aufenthalt von Menschen und Haustieren auf der gesamten 

Fläche, auch während der Brutsaison. Eine Funktion der Fläche als Brut-bzw. Nahrungshabitat 

ist auszuschließen. Der Untersuchungsraum liegt in keinem Rastgebiet und in keinem Bereich 

hoher bis sehr hoher relativer Dichte, des Vogelzuges über dem Land M-V.  

 

Tabelle 1: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 

wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen 

Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 

Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 

Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 

 

Plangebiet 
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 

Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 

Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, 
Steinbrüche 

nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme 
Flächen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 

Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger 

Bison bonasus Wisent Wälder nein 

Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 

nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 

mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer 
Feldhamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 

Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit 

zugewachsenen Ufern, 

Überschwemmungsebenen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 

Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem 

Buschbestand (besonders 

Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 

Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, 

deckungsreiches Gelände 

nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 

Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, 
Waldränder) 

ja 

Myotis nattereri Fransenfledermaus ja 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja 

Nyctalus noctula Abendsegler ja 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus ja 

Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus ja 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

V
o
rk

o
m

m
e
n
  

H
a
b
it
a
t 

im
 U

R
 

Plecotus auritus Braunes Langohr ja 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus ja 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus ja 

Myotis myotis Großes Mausohr ja 

Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit 
nahrungsreiche Stillgewässer, 
Fließgewässern),  
 

nein 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 

Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger 

Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere 

Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 

Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische 

Sumpfschildkröte 

stille oder langsam fließende 

Gewässer mit trockenen, exponierten, 

besonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige 

Trockenstandorte; Flächen mit 

Gehölzanflug, bebuschte Feld- und 

Wegränder, Ränder lichter 

Nadelwälder 

nein 

Amphibien 

Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende 
Gewässer, in Verbindung mit 
Grünlandflächen, gehölzfreien 
Biotopen der Sümpfe, Saumstrukturen 
und feuchten Waldbereichen 

nein 

Pelobates fuscus Knoblauchkröte 

Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär 
wasserführende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer 
vorzugsweise in Verbindung mit 
Grünland, Saumstrukturen und 
feuchten Waldbereichen, außerhalb 
des Verbreitungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche 
Laubmischwälder, Moorbiotope 
innerhalb von Waldflächen, keine 
nachweise aus der Region bekannt 

nein 

Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Bufo viridis Wechselkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell 
durchwärmte Gewässer, 
Offenlandbiotope, Trockenbiotope mit 
vegetationsarmen bzw. freien Flächen 
 

nein 
 
 

Fische 

Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 

Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 

Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 
 

Falter 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 

Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 
oder Wald-Zwenke 

nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 

Lycaena helle Blauschillernder 
Feuerfalter 

Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger 
Ameisen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera 
biennis) 

nein 

Käfer 

Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 
Heldbock 

bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche 

Stillgewässer mit besonnten 

Flachwasserbereichen 

nein 

Graphoderus bilineatus Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 

mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von 

Laubbäumen vorzugsweise Eiche, 

Linde, Rotbuche, Weiden auch 

Obstbäume 

nein 

Libellen 

Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich 

strukturierte Meliorationsgräben 

nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, 

Waldhochmoore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 

Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure 

Stillgewässer 

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 
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Weichtiere 

Anisus vorticulus Zierliche 
Tellerschnecke 

kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 

(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 

Avifauna 

 alle europäischen 

Brutvogelarten 

Gebäude- und gehölzbewohnende 

Arten 

ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 

MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des 

Artenschutzfachbeitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände 

durch das Vorhaben betrachtet:  

 

 Avifauna  Fledermäuse  

 
Abb. 5: Rastplatzfunktion im Umfeld (Quelle © LAIV – MV) 

 
 
 

 

Plangebiet 

Bewertung der 
Rastgebietsfunktio
n: 2 - regelmäßig 
genutzte 
Nahrungs- und 
Ruhegebiete von 
Rastgebieten 
verschiedener 
Klassen - mittel 
bis hoch (Stufe 2)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten 

 

Avifauna 

Im Rahmen der Potenzialanalyse am 15.04.20 wurden auf der Vorhabenfläche Brutvogelarten 

gemäß Tabellen 2 bis 5 prognostiziert. Die vier laut Roter Liste Deutschlands oder M-V 

gefährdeten Arten der Tabelle 2 werden zuvor einzeln kommentiert.  

Tabelle 2: Potentielle laut Roter Liste Deutschlands/ M-V gefährdete Arten 
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Bluthänfling Carduelis cannabina 3/V     Ba, Bu [1]/1 S, I Erhalt 

Feldsperling Passer montanus V/3     H [2]/2 S, I, Kn, O Erhalt/Ersatz 

Mehlschwalbe Delichon urbica 3/V     Gb, K [3]/2 I, Sp Erhalt 

Star Sturnus vulgaris 3/*     H [2]/2 A, O Erhalt/Ersatz 

 

Bluthänfling  

Der laut Roter Liste Deutschlands gefährdete Bluthänfling kommt flächendeckend in 

halboffenen (Agrar-) Landschaften mit Gebüschen, Hecken oder Einzelbäumen vor. Auch 

Heiden, verbuschte Halbtrockenrasen, Zwergstrauchgürtel oberhalb der Waldgrenze (Alpen), 

Brachen, Kahlschläge und Baumschulen werden angenommen. Ebenfalls dringt er bis in 

Siedlungsbereiche vor, wobei Hochstaudenfluren und Saumstrukturen als Nahrungshabitate 

sowie strukturreiche Gebüsche und Nadelbäume als Nisthabitate benötigt werden. Die Brut 

findet im Zeitraum von Anfang Juni bis Anfang September statt. Eine Fluchtdistanz des 

Bluthänflings ist mit 15 m planerisch zu berücksichtigen. Im entsprechenden 

Messtischblattquadranten 2447-2 sind nach Vökler 8-20 Brutpaare der Art verzeichnet. 

Die Art ist in den Bäumen und Sträuchern des Plangebietes zu erwarten. Große Teile dieser 

Habitate sind zur Erhaltung festgesetzt. Aufgrund dessen ist keine Gefährdung der lokalen 

Population zu erwarten. Gehölzbeseitigungen finden im Winter statt. Ein Verbotstatbestand 

des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für den Bluthänfling nicht gegeben. 

 

Feldsperling  

Der laut Roter Liste M-V gefährdete Feldsperling besiedelt Bäume des Plangebietes. Diese 

bleiben zum größten Teil erhalten. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Feldsperling auch 

heute noch fast flächendeckend verbreitet; ausgenommen in großen Wäldern. Im Vergleich 

der drei Rasterkartierungen hat der Brutbestand drastisch abgenommen (78 % in den letzten 

6 Jahren). Ob die Abnahme in dieser Größenordnung realistisch ist, kann mangels 

Detailuntersuchungen nicht gesagt werden (Vökler 2014). Aufgrund von deutlichen 

Bestandsrückgängen ist der Feldsperling in der Roten Liste der Brutvögel in M-V (2014) als 
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gefährdet eingestuft. Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2447-2 sind nach Vökler 

51-150 Brutpaare der Art verzeichnet. 

Der Feldsperling bewohnt vorwiegend als Einzelbrüter Waldränder, Feldgehölze, Alleen mit 

altem Baumbestand an Feldwegen und Chausseen, Kopfweiden und Streuobstflächen. Als 

partieller Kulturfolger ist die Art in die Randbereiche der Dörfer und Städte eingewandert. 

Gerne werden auch Nistkästen angenommen (Eichstädt et al. 2006). Nach Flade (1994) ist 

die Art mit einer Fluchtdistanz von < 10 m kaum störempfindlich und beansprucht eine Fläche 

von < 0,3 bis > 3 ha zur Brutzeit. Als Nahrungsangebot werden Biotope mit Pflanzensamen (v. 

a. Getreide) und zur Fütterung der Jungvögel Insekten inkl. Larven benötigt (Flade 1994). Die 

Brutzeit des Feldsperlings liegt im Zeitraum von Anfang März bis Anfang September.  

Die Art nutzt ein System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter Nester/Nistplätze. Die 

Beeinträchtigung eines oder mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit führt nicht zur 

Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte. Die 

meisten Bäume bleiben erhalten. Gehölzbeseitigungen finden im Winter statt. Ein 

Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für den Feldsperling nicht gegeben. 

 
Mehlschwalbe  

Mehlschwalben sind während der Brutzeit in allen Formen menschlicher Siedlungen 

anzutreffen. Besonders bäuerliche Dörfer (auch Einzelgehöfte), Neu- und Altbau-

Wohnblocksiedlungen sowie Industriegebiete werden bevorzugt. In Gartenstädten ist die Art 

allerdings seltener anzutreffen. Für Nahrung und Nistmaterial ist die Nähe zu Gewässern 

wichtig. Weiterhin müssen zum Nestbau Gebäudefassaden mit nicht zu glatter Oberfläche und 

überstehenden Vorsprüngen, Simsen, Dachtraufen usw. vorhanden sein, welche das Nest 

nach oben überdecken. Für offene Landschaften gilt eine planerisch zu berücksichtigende 

Fluchtdistanz von 20 m. Innerhalb des Siedlungsbereiches können Individuen der Art jedoch 

deutlich verringerte Flucht- bzw. Störungsdistanzen aufweisen (GASSNER et al. 2010). Die 

Brutzeit der Art verläuft von Mitte April bis Anfang September. Im entsprechenden 

Messtischblattquadranten 2447-2 sind nach Vökler 21-50 Brutpaare der Art verzeichnet. 

Mehlschwalben nutzen das gesamte Plangebiet und dessen Umgebung als Nahrungshabitat. 

Fluginsekten werden besonders über den Freiflächen erbeutet. Die Niststätte ist nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG geschützt. Der Schutz erlischt mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte. 

Nester der Art wurden Pavillon in der nordwestlichen Freifläche festgestellt. Diese bleiben 

erhalten. Im Falle von Abbrucharbeiten von und an Gebäuden sind diese auf Nester der 

Mehlschwalbe zu untersuchen. Arbeiten sind außerhalb der Brutzeit der Art durchzuführen. 

Die geschützten Niststätten sind im Fall eines Verlustes auszugleichen. Bei Einhaltung der 

Vermeidungsmaßnahmen ist ein Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zu 

erwarten. 

 

Star  

Der laut Roter Liste Deutschlands gefährdete Star besiedelt Auenwälder, sogar lockere 

Weidenbestände in Röhrichten, Randlagen von Wäldern und Forsten, teilweise im Inneren von 

/Buchen-) Wäldern, mit Ausnahme von Fichten-Altersklassenwäldern vor allem in 

höhlenreichen Altholzinseln; in der Kulturlandschaft Streuobstwiesen, Feldgehölze, Alleen, an 

Feld- und Grünlandflächen, Brutmöglichkeiten in Höhlen  alter und auch toter Bäume, besiedelt 
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alle Stadthabitate: Parks, Gartenstädte bis zu baumarmen Stadtzentren und Neubaugebieten; 

Nahrungssuche zur Brutzeit bevorzugt in benachbarten kurzgrasigen (beweideten) 

Grünlandflächen, in angeschwemmten organischen Material, bei Massenauftreten auch 

Insekten in Bäumen.  

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2447-2 sind nach Vökler 401-1.000 Brutpaare 

der Art verzeichnet. Der Star besiedelt die Bäume des Plangebietes. Die 

Erhaltungsfestsetzungen sorgen weiterhin für ein entsprechendes Lebensraumangebot im 

Plangebiet. Fällungen werden im Winter durchgeführt. Ein Verbotstatbestand des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG ist für den Star nicht gegeben. 

 

 
Besonders geschützte Arten  

Tabelle 3: Potentielle Baumbrüter des Plangebietes 
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Amsel Turdus merula */*     Ba, Bu [1]/1 A Erhalt 

Buchfink Fringilla coelebs */*     Ba [1]/1 O, S, I, 
Sp 

Erhalt 

Elster Pica pica */*     Ba [2]/1 A, Aa Erhalt 

Grünfink Carduelis chloris */*     Ba [1]/1 S, Kn, O, 
I 

Erhalt 

Kuckuck Cuculus canorus V/*     Brutparasit, 
Ba, Bu 

[1]/1 I, Sp, W, 
Schn, Ap 

Erhalt 

Nachtigall Luscinia megarhynchos */*     Ba, Bu [1]/1 I, W, Sp, 
O 

Erhalt 

Nebelkrähe Corvus cornix */*     Ba [1]/1 A, Aa Erhalt 

Ringeltaube Columba palumbus */*     Ba, N [1]/1 S, Kn, Pf, 
O 

Erhalt 

Rotkehlchen Erithacus rubecula */*     Ba, Bu [1]/1 I, Sp, W, 
O, S 

Erhalt 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus */*     Ba [1]/1 I, Sp, (O, 
Kn) 

Erhalt 

Stieglitz Carduelis carduelis */*     Ba [1]/1 S, I Erhalt 

Türkentaube Streptopelia decaocto */*     Ba, Gb [1]/1 S, O Erhalt 
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Tabelle 4: Potentielle Gebüschbrüter des Plangebietes 
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Heckenbraunelle Prunella modularis */*     Bu [1]/1 I, Sp, S Erhalt 

Klappergrasmücke Sylvia curruca */*     Bu [1]/1 Sp, W, O, I Erhalt 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla */*     B, Bu [1]/1 I, Sp O, Kn Erhalt 

 
 

Tabelle 5: Potentielle Gebäude-, Nischen- und Höhlenbrüter des Plangebietes 
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Bachstelze Motacilla alba */*     N, H, 
B 

[2]/3 I, Schn, 
Sp 

Ersatz 

Blaumeise Parus caeruleus */*     H [2]/2 I, Sp, S, 
N, Kn 

Ersatz 

Gartenrotschwanz Phoenicurus 
phoenicurus 

V/*     H, N [2]/3 I, Sp, 
Am, W, 
Schn, O 

Ersatz 

Grauschnäpper Muscicapa striata V/*     N [2]/3 I, W, O, 
Schn 

Ersatz 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros */*     Gb [2]/3 I, Sp, 
Schn, W 

Ersatz 

Haussperling Passer domesticus V/V     H [2]/3 S, I, (A) Ersatz 

Kohlmeise Parus major */*     H [2]/2 I, A Ersatz 

Zaunkönig Troglodytes 
troglodytes 

*/*     N [1]/1 I, Sp Ersatz 

 

Abkürzungsverzeichnis im Anhang 

 

Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot):  

Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der 

Potenzialanalyse zum Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Gebäuden und 

Gehölzen des Plangebietes prognostiziert. Die Beseitigung von Gehölzen und 

Abrissmaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. So besteht nicht die 
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Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand 

nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten): Bei Beseitigung der überbaubaren Siedlungsgehölze bleiben noch 

ausreichend geeignete Habitate für Gehölzbrüter im Plangebiet im nördlichen 

Freiflächenbereich und in Form der Bäume bestehen. Vorsorglich werden 

Ersatzhabitate für Höhlen- und Nischenbrüter installiert. Wenn Bauarbeiten an den 

Gebäuden geplant sind, werden diese infolge einer vorherigen Untersuchung ggf. 

quanti- und qualifiziert. Damit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Mithilfe der 

Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen 

werden. Bruthabitate werden ersetzt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 

(1) Nr. 2 BNatSchG.  

 

 

Fledermäuse 

Im Plangebiet stehen ein denkmalgeschütztes Wirtschaftsgebäude, eine Scheune im Norden, 

ein Pavillon mit integrierter Toilettenfunktion in der zukünftigen Grünfläche und ein Unterstand 

im Westen. Der Unterstand befindet sich innerhalb der Baugrenze und wird beseitigt. Der 

Pavillon bleibt im zu erhaltenden Grünflächenbereich bestehen. Umbauten an der Scheune 

sind zunächst nicht geplant. Am Wirtschaftsgebäude soll die Dachhaut erneuert werden. Im 

Rahmen der Potenzialanalyse am 15.04.20 wurden in und am Wirtschaftsgebäude und der 

Scheune Quartierspotenzial festgestellt. Die Gebäude sind Holz/Mauerwerkkonstruktionen. 

Das Wirtschaftsgebäude weist Wellasbestdeckung alle übrigen Gebäude Ziegeldeckung auf. 

Potenzial besteht in Spalten im Gebälk, in Mauerfugen und unter einer Holzverblendung. Die 

Gebäude waren in Nutzung und deren Zugänge fest verschlossen und unzugänglich sowie 

nicht unterkellert. Für den Fall geplanter Umbauten wurde eine vorherige Untersuchung der 

beiden Gebäude und die Umsetzung ggf. notwendiger Maßnahmen festgesetzt. Vorsorglich 

werden Ersatzhabitate zu installiert. Dieses Vorgehen ist sinnvoll, da sich bis zum Beginn 

längerfristig geplanter Umbauten zwischenzeitlich Besatz durch Fledermäuse einstellen 

könnte, der derzeit noch nicht erkennbar ist. 

Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): Da die prognostizierten 

Quartiere überwiegend den Sommerquartieren zuzuordnen sind, sind Abrissarbeiten 

im Winter vorzunehmen. Die Abrissmaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit 

vorzunehmen. Vor Beginn von Arbeiten an zwei Gebäuden findet eine Untersuchung 

auf gebäudebewohnende Arten und die Umsetzung notwendiger 

Vermeidungsmaßnahmen statt. Damit können Tötungen und Verletzungen von 

Individuen vermieden werden.  
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• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): 

Vorsorglich werden Ersatzhabitate für Fledermäuse installiert. Vor Beginn von 

Umbauten, werden diese infolge einer vorherigen Untersuchung ggf. quanti- und 

qualifiziert. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt erhalten.  

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen).  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Durch die 

Bauzeitenregelung sowie die vorsorgliche Installation von Fledermauskästen wird die 

Tötung und Verletzung von Tieren durch das Bauvorhaben vermieden und der Verlust 

von Reproduktions- und Ruhestätten kompensiert. Die ökologische Funktion der 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten lässt sich damit im räumlichen 

Zusammenhang erhalten.  

 
8. Zusammenfassung 

 
Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet prognostizierten Arten) und der 

Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermäuse) vor, soweit die ökologische Funktion der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des 

§ 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten entgegen. 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Sind Abrisse oder Fällungen vorgesehen, sind diese vom 01. Oktober bis zum 28. 

Februar durchzuführen. 

V2  Vor Beginn von Umbauten im Dach und Dachbodenbereich des Wirtschaftsgebäudes 

und der Scheune sowie bei Fällung von Bäumen sind diese Bereiche auf Vorkommen 

von Lebensstätten gesetzlich geschützter Tiere untersuchen zu lassen. Sollte bei 

diesen Untersuchungen derartige Lebensstätten gefunden werden, ist die untere 

Naturschutzbehörde zu informieren. Die Untersuchung und die Umsetzung ggf. 

notwendiger Maßnahme zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten ist 

durch eine fachkundige Person durchzuführen bzw. zu planen und zu begleiten. Diese 

hat nach Abschluss der Untersuchungen bzw. der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu 

verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie ggf. eine 

Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt 

sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.“ 
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V3 Die in der Planzeichnung zur Erhaltung festgesetzten Bäume sowie Gehölze im 

Bereich der Grünfläche sind zu erhalten und zu sichern. Eine Rodung kann als 

Ausnahme z.B. aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zugelassen werden. 

Abgängige oder gerodete Bäume sind durch heimische standortgerechte Laubbäume 

zu ersetzen. 

 
Die folgenden Kompensations- und CEF- Maßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 

3 definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

entgegen.  

Kompensationsmaßnahmen 

M1 Zur Deckung des Kompensationsdefizites von 6.153 Punkten, wurden auf zwei Flä-

chen eine große Streuobstwiese mit ca. 0,53 ha westlich und eine kleine Streuobst-

wiese mit ca. 0,2 ha südwestlich des Schlosses Rattey zum Schutz zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft angelegt (siehe Abb. 11 des Umweltberichtes). 

Die Flächen sind dinglich zu sichern. Die Einrichtung der Streuobstwiesen erfolgte im 

Hebst/Winter 2020/1. 

M2 Der Ersatz für Fällungen von nach Baumschutzkompensationserlass zu ersetzenden 

Einzelbäumen hat innerhalb des Plangebietes durch Pflanzung und dauerhafte 

Erhaltung von 6 Linden (siehe Abbildung 14 des Umweltberichtes) heimischer Arten 

in der Qualität Hochstamm; 3 x verpflanzt; Stammumfang 16 bis 18 cm zu erfolgen. 

Die Bäume erhalten eine Pflanzgrube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m, einen Dreibock. Die 

Anpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn die Gehölze nach Ablauf von 4 Jahren zu 

Beginn der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehölze sind 

diese in Anzahl und Qualität gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind 

spätestens im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme 

durchzuführen. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu 

planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen 

Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 

sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die 

Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 

Beteiligten.  

CEF – Maßnahmen 

CEF 1 Der mögliche Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter ist vor Baubeginn zu 

ersetzen. Die sechs Ersatzquartiere sind an den verbliebenen Bäumen des 

Plangebietes zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine 

fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der 

Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 

weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 

organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 

Bauherrn und anderen Beteiligten. Lieferung und Anbringung an zur Erhaltung 

festgesetzten Bäumen von:  

 1 Nistkästen Blaumeise ø 26 mm-28 mm 

1 Nistkästen Feldsperling ø 32 mm 
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1 Nistkästen Gartenrotschwanz oval 48 mm hoch, 32 mm breit 

1 Nistkästen Haussperling ø 32 mm-34 mm  

1 Nistkästen Kohlmeise ø 32  

1 Nistkästen Star ø 45 mm 

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe 

entsprechend Montageanleitung Abbildung 6 des AFB Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens 

Krüger/Papendorf. Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH (www.gww-

pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler 

Abb. 6: Höhlenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 

CEF 2 Der mögliche Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter ist vor Baubeginn zu 

ersetzen. Vier Ersatzquartiere sind an den verbliebenen Bäumen des Plangebietes zu 

installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu 

planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen 

Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 

sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die 

Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 

Beteiligten. Lieferung und Anbringung an zur Erhaltung festgesetzten Bäumen von: 

4 Nistkästen für Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz, Zaunkönig mit 

ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe 

entsprechend Montageanleitung AFB Abbildung 7. Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens 

Krüger/Papendorf. 
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Abb. 7: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 

CEF 3 Der mögliche Verlust von Fledermausquartieren ist vorsorglich zu ersetzen. Vor 

Baubeginn sind 2 Fledermaus-Ersatzquartiere Erzeugnis: Fledermausflachkasten z.B. 

Typ 1FF der Firma Schwegler oder Jens Krüger/Papendorf an zur Erhaltung 

festgesetzten Bäumen oder an Gebäuden im Plangebiet zu installieren. Die 

Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu 

begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu 

verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine 

Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person 

übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 

Beteiligten. 
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Anhang 1- Abkürzungsverzeichnis  

 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = 

Schnecken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren 

könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten 

gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme 

Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter 

Nester/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester 

außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); 

Beeinträchtigung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines 

Einzelnestes führt i.d.R. zur Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von 

Einzelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. 

zu keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter 

Wechselhorste in besetzten Revieren) 
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Anhang 2- Fotoanhang 

 
Bild 01  Zufahrt vom Süden mit Lindenallee 

 
Bild 02  Plangebiet vom Norden mit Wirtschaftsgebäude 
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Bild 03  Umfahrt östlich des Wirtschaftsgebäudes mit Lindenallee 

 
Bild 04  Umfahrt südlich des Wirtschaftsgebäudes 
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Bild 05  Umfahrt westlich des Wirtschaftsgebäudes 

 
Bild 06  Nördliches Plangebiet vom Süden mit Scheune und 6 zu ersetzenden Bäumen 
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Bild 07  zu erhaltende Grünfläche mit Pavillon, Esche, Öweiden, Teich vom Südwesten 

 
Bild 08  zu erhaltende Grünfläche mit Esche, Findlingen, Teich, Zierpflanzen vom Osten 
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Bild 09  Pavillon 

 
Bild 10  Ölweiden südlich der Grünfläche- nicht zu ersetzen 
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Bild 11  Unterstand im Westen- wird beseitigt 

 
Bild 12  Weinanbau im Westen - Landwirtschaftsfläche 
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Bild 13  Esche im Westen - Erhalt 

 
Bild 14  Kiefer im Süden- wird beseitigt und ist zu ersetzen 
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Bild 15  Koniferen nördlich der Geh- Fahr- und Leitungsrechte östlich der Grünfläche 


